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01.12.2011 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktionen der CDU und der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 18/4670 zu Drucksache 18/4400  

 
      
 
 
 
Einzelplan  04 Hessisches Kultusministerium  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  04 02 Fördermittel 
Buchungskreis: 2395 
 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

2 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Förderung von Religionsgemeinschaften 
 
  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 51.390,2 +300,0 51.690,2
 Produktabgeltung 51.388,2 +300,0 51.688,2

 
Liquiditätsbedarf (nur bei Förderprodukten): Beträge in EUR 
 
 Liquiditätsbedarf von um auf 
 Landesmittel (Neubewilligung) 51.388.200 "" 300.000 51.688.200
 Gesamt 51.388.200 300.000 51.688.200

 
 
 
 

 

Erfolgsplan: Beträge in EUR 
 

 
Pos. lt. 
Erfolgsplan Bezeichnung von um auf 

 1-4 Betriebsertrag 67.987.400 +300.000 68.287.400

 11 
Betrieblicher Aufwand aus 
Transferleistungen 67.989.400 +300.000 68.289.400

 
 
 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung           von um auf 

 684 
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 
ähnliche Einrichtungen 53.770.800 +300.000 54.070.800
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Kameraler Haushaltsabschluss: Beträge in EUR 
 
 
 Ausgaben   
  Hauptgruppe 6 67.989.400 +300.000 68.289.400
 Kameraler Zuschuss/Überschuss       -66.732.400 -300.000 -67.032.400

 
 
 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:      

 

Der Mehrbedarf geht auf eine bevorstehende Änderung des Staatsvertrags zwischen dem Land Hessen und dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen - Körperschaft des öffentlichen Rechts - zurück. Die 
Vertragsparteien haben sich darauf geeinigt, die Staatsleistung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 von derzeit 
3.700.000 € auf 4.000.000 € anzuheben. Die vorliegende Anpassung der seit 2008 konstanten Staatsleistung verfolgt das 
Ziel, jüdisches Leben in Hessen in seinen vielen Facetten nachhaltig zu stärken und zu kräftigen. 

 
 
 
Wiesbaden, 01.12.2011 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Parl. Geschäftsführer 
Holger Bellino 
 

      Für die Fraktion der FDP 
Der Parl. Geschäftsführer 

Leif Blum 

               


